
Förderverein zur Heimat- und Brauchtumspflege der Dorfgemeinschaft Merten e.V.,  Wagnerstraße 3, 53332 Bornheim 
Vereinsregister-Nr.: VR11980 Amtsgericht Bonn  Steuer-Nr.: 222/5735/5120 

1.Vorsitzende Bankverbindung 
Monica Weiß Kreissparkasse Köln Volksbank Köln Bonn eG 
Wagnerstraße 3 IBAN DE54 3705 0299 0049 0077 21 IBAN DE22 3806 0186 4985 9000 14 
53332 Bornheim BIC COKSDE33XXX BIC GENODED1BRS 
info@foerderverein-merten.de   

 
      

 
Aufnahmeantrag: Bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag persönlich, per Post oder per E-Mail übergeben.  
 

Kontaktdaten 

Vorname :  Nachname:  

Straße, Nr.:  PLZ, Ort:  

Telefon :  Geb.Datum:  

E-Mail :  

 

 
 
Ort, Datum :  Unterschrift : 

Jahresbeitrag  
Ich wähle folgenden Jahresbeitrag, der zum 15. des Folgemonats für das laufende Vereinsjahr fällig wird : 
 

20€  30€  40€   anderer Betrag         € (Mindestbeitrag 20€)  

   
 

  

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandates 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE70ZZZ00002616836  

Mandatsreferenz: ………………………………….
 

Konto-Inhaber :  BIC :  

IBAN : DE                                                                      

            
 

Förderverein zur Heimat- und Brauchtumspflege  
der Dorfgemeinschaft Merten e.V. 
Wagnerstraße 3 
53332 Bornheim 
Mail :
Web :

info@foerderverein-merten.de
www.foerderverein-merten.de

  
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und in 
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen 

. 

 Internetauftritte des Vereins, wie z.B. Vereinshomepage, Facebook-Seite des Vereins usw. 

 regionale Presseerzeugnisse  

Für Spenden und Mitgliedsbeiträge bis 200,00 € werden keine gesonderten Zuwendungsbestätigungen ausgestellt, als Nachweis für die steuerliche 
Abzugsfähigkeit genügt die Vorlage des entsprechenden Kontoauszugs.
Weitere Hinweise zur Mitgliedschaft und den Bestimmungen des Fördervereins mit der aktuellen Vereinssatzung erhalten Sie gerne beim Vorstand 
des Fördervereins.

Hiermit ermächtige ich den Förderverein zur Heimat- und Brauchtumspflege der Dorfgemeinschaft Merten e.V., bis auf meinen Widerruf, die von mir 
zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit von meinem nachfolgenden Konto durch Lastschriftverfahren einzuziehen. Weist mein Konto die 
erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die anfallenden Kosten im Falle einer Nicht-Einlösung der Lastschrift werden von mir getragen.

Siehe: Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit
dem Eintritt in den Verein.


